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Dr. Ingomar Jäger 
UnIverl"lfsdozenf 

Institut fOr Met.llphyslk 
~ . MontMUIIlversHlf. A·8700 Leoben 

1 

Tech STG 90: Stellungnahme 

A) Allgemeiner Teil: 

Der vorliegende Entwurf eines TechSTG verfolgt Ziele, die im 
großen und ganzen äußerst begrüßenswert sind, mit Mitteln, die 
teilweise ganz hervorragend dazu geeignet sind. das genaue 
Gegenteil des gewünschten Effektes hervorzubringen. Er 
versucht, die Qualität der Absolventen zu heben - Fremdspra­
chen. Wahlmöglichkeiten, Hebung des Lernniveaus, Entspeziall. 
sierung, Deregulierung und bessere Orientierung - bei gleich­
zeitiger Erniedrigung der Ansprüche an die Studierenden­
Verkürzung der Studienzeiten - sowie Verminderung der Lehre­
Stundenkontingentierung im 2.Studienabschnitt. Ein dahinterste­
hender grundlegender Fehler liegt in der unbewiesenen Annahme, 
die Studienzeitüberschreitungen seien allein oder zumindest 
primär durch die Studienvorschriften bedingt. Wenn dies auch in 
Einzelfällen zutreffen mag, liegen doch die" Gründe für 
(statistisch) lange Studiendauern generell durchaus anderswo, 
nämlich 
a) 

b) 

c) 
d) 

e) 

in dem exponentiellen (und damit explosionsartigen) 
Wachstum des Wissens der Menschheit 
in dem sehr stark streuenden Niveau der Vorbildung der 
Studenten 
in dem ebenso stark streuenden Studierwillen und -können 
in der sehr verschiedenen Möglichkeit der individuellen 
Betreuung der Studenten 
schließlich an einem die Statistik verfälschenden Anteil 
von Langzeitstudenten. 

Dagegen helfen selbstverständlich willkürliche Stundenzahlgren­
zen gar nicht, im Gegenteil. denn: 
a) Der Wissenszuwachs kann nicht einfach durch "Weglassen" 

kompensiert werden - ein auch für den Laien verständli­
ches Beispiel möge dies illustrieren: In der Elektronik 
ging die Entwicklung von der Röhre über den Transistor 

.zum IC. Es wäre jedoch abstrus, in der Lehre die 
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"antiquierte" Röhre einfach wegzulassen. da wichtige 
Aufgaben (z.B.Fernsehsender!) nur mit ihr gelöst werden 
können. 

b) Der allgemeine RUckgang an SchUlerzahlen hat einen 
RUckgang des Niveaus der AHS mit sich gebracht. da diese 
bestrebt sind. SchUlerzahlen und damit Dienstposten zu 
halten. Nicht durch die Universit~t zu beheben. 

c) Infolge der meist zu erwartenden gut honorierten Posten 
ist der Studierwille der Technikstudenten i.a. sicher 
höher anzunehmen als der vom Studenten ohne Berufsaus­
sicht. Anderseits ist die Fähigkeit. technische Probleme 
zu meistern. an eine gewisse Denkart gebunden. die nur 
teilweise erlernt werden kann. Auch kUnstlerische 
Fähigkeiten können nur zu einem Teil erlernt werden. Das 
trägt zur Streuung bei. 

d) An österreichs Universitäten gibt es Institute und 
Fakult~ten. wo jeder Universit~tslehrer einige wenige 
Studenten betreut und solche. wo auf ~inen Lehrenden 
einige hundert Studenten kommen. ein Zustand. der z.B. 
bei Hochschulen kUnstlerischer Richtung zu Recht als 
völlig unmöglich betrachtet wird. bei Technikern aber 
anscheinend wohlwollend toleriert wird. Bei gleich 
vorausgesetztem Willen zum Engagement darf man sich im 
letzteren Fall nicht Uber die Ergebnisse wundern. 

c) Es gibt gu.te GrUnde. manche Langzeitstudenten­
Berufstätige. "Spätberufene" , Senioren. etc. - positiv 
zu werten. Und die nur "nominellen" Studenten belasten 
die Universit~t ohnehin nicht. 

Trotz dieses gravierenden Fehlers w~re es jedoch falsch. den 
vorliegenden Entwurf TechSTG 90 en bloc abzulehnen. da er eine 
Reihe von richtungsweisenden Elementen enth~lt. die mit kleinen 
bis m~ßigen Korrekturen einen sehr guten Effekt erzielen 
könnten. Sogar die Gesamtstundenzahleinschr~nkung w~re unter 
get,.Ti ssen Bedingungen (s. u. ) aber auch nur unt~r diesen 
Bedingungen - akzeptabel. Im folgenden werden daher ejnige 
Probleme herausgegriffen und einzeln behandelt, und schließlich 
die Vorbedingungen zusammengefaßt. unter denen das Modell 
funktionieren könnte. 
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B) Detailprobleme: 

1.) Integrat.ion Informatik: 
Gemeint ist. doch wohl. der Umgang mit pes, die Bpnützllng 
von gegebener Software. sowie u.V. die Erstellung 
kleiner Programme. Positiv. erfordert jpdoch hin­
reichende Ausstattung mit pes und Software. Die 
Integration in LV wird. wo sinnvoll und möglich. ohnehin 
durchgeführt. ist aber keineswegs ein Allheilmittel. 
Vergleiche etwa: Benützung von Sprachlabors. . . 

2.) Fremdsp:rachen: 
Sehr zu begrüßen, nur in der Form wohl undurchführbar. 
Fremdsprachige Vortragende (native speakers) sind aus 
budgetären Gründen kaum zu beJ.::ommen, für Vortragende 
mit deutscher Muttersprache besteht kaum ein Anreiz, 
etwa englisch zu lesen - abgesehen von der Qualifika­
tion. 

3.) Wahlmbglichkeit: 
Die geplante Mbglichkeit in begrenztem Maß auch nicht 
direkt technische Fächer zu wählen, ist grundsätzlich 
begrüßenswert, da sie dem Abbau von Engstirnigkeit und 
Betriebsblindheit dient. Jedoch ist es eine Frechheit, 
unter dem Titel 
sachlich nicht 

"Breite Wahlmöglichkeit" eine starre. 
begründete Zahl von Wahlfachkatalogstun-

den festzuschreiben - gleichgültig, wie groß diese ist. 
Gleiches gilt von der starren. nicht begründeten (auch 
nicht begründbaren) Zahl von drei Studienzweigen pro 
Studienrichtung. Es sollte auch dem Nichttechniker 
einleuchten. daß z.B. die Studienrichtung Elektrotech­
nik, die ein Spektrum von Millionen Volt und Ampere bis 
zu fast. unmeßbaren Signalen. von Gleichf3trom bü, 
Hbchstfrequenz abzudecken hat. viel stärker aufgespalten 
sein muß. als eine der vier (!) Wirtschaftsstudienrtch­
tungen. 
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4.) Heben des Lernniveaus: 
Zersplitterung des Wissens, Einzelfächer und prUfungs­
orientiertes Lernen mit nachherigem sofortigem Vergessen 
haben nur wenig miteinander zu tun. Geht man davon aus. 
daß auch Unjversitätslehrer nur Menschen sind. diA 
nicht alles wissen. dann ist es ohne Zweifel sjnnvol 1. 
jedes Teilgebiet genau von dem lehren zu lassen. der 
darUber am besten Bescheid weiß. i.a. also von dRm. dpr 
auf deol Teil gerade forscht. Das fUhrt zu vielen kleinen 
Vor lesungen. Dennoch kann man auch i n l~ 1 einen Vor 1 e~lHI­
gen Verständnis prUfen statt nur Details: Wenn man nicht 
zu viele H6rer hat! So wie im geplanten S 3 (6) 
niedergelegt. geht es freilich nicht. ohne das Niveau 
total zu verlieren. Wenn die St.udienJ<ornmission Gn~nzw('r­
te festlegen soll. dann fragt man sich: fUr wen? Es wird 
immer jemanden geben, der noch länger fUr ehe Prüfung 
lernen muß, und sich dann beschwert! Und wer kann 
kontrollieren. wie groß der wirkliche StudienaufVland im 
Verhältnis zur nominellen Stundenanzahl ist? 

5.l Bessere Orientierung der Studenten: 

6.) . 

Ist zweifellos notwendig. um Ungeeigneten den Abbruch 
m6glichst frUh nahezulegen. 

Kostenneutraljtät: 
D1 e sogenannte "Kostenneutra 1 i tä t" vii rel 
vor I i e~renden Entwurf jedenfall s am RUcken 

nach dem 
der Univer-

sjtätslehrer ausgetragen. dllf Grund der hierarchischen 
Strukturen genauer gesagt. am RücJ~en des SO~T. "Mi t te 1-
baues". Denn die erhöhten Anf ordenmgen an die Lehrenden 
werden wohl in erster Linie von jungen. engagierten a.ber 
sozial- und dienstrechtlich schVlBchen Universitätsleh­
rern erfUllt werden (mUssen), denen mit der Ausrede der 
Entspezialisierung noch dazu bis dato remunerierte 
Lehraufträge entzogen werden. Denn: die Anforderungen 
stehen ja im STG 90, die sog. Begleitmaßnahmen sind nur 
"vorgesehen". So schön und begrüßenswert sie klingen. 
sind sie doch 
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a) im autonomen Bereich (BinnenorganisRtion. Per­
sonalumschichtungen, Tutoren. Abstimmung clfCT 

Lehrinhalte) und daher dem Einflur~ des BrvTWF 
weitgehend entzogen resp. im Bereich der Willkür 
der Institutsvorstände angesiedelt (Lehrinhalt:e); 

b) leider mit Kosten verbunden (DidaktiJ<py'ogramme. 
Auslandsaufenthalte); 

c) Ohne Konsequenz (LV-Evaluierung: Es ist schon 
heute bekannt, welche LV gut sind und welche nicht. 
aber so manche Etablierte st6rt das gar nicht). I. 

Auf Grund vieler unangenehmer Erfahrungen kann sich 
jeder genau vorstellen, was dann von den "Begleitrnößn.:l,h­
men" realisiert wird. 

7.) Im Sinne einer Deregulierung sind weiters als zu starr 
abzulehnen: § 5 (4), § 6 (4). § 10 (4): der Bezug auf § 

10/3 AHSTG: Praktika ben6tigen oft mehr als eine 
Voraussetzung. bei Prüfungen ist das 'meist nicht so 
schlimm. 
§ 6 (3). S 7 (8). S 10 (4): wie eine Prüfung abzl,lhalten 
ist, richtet sich neben offensichtli~hen sachlichen 
Kriterien in erster Linie nach der Anzahl der Prüflillge. 
nicht na~h dem Studienplan. 
S 4 (2), S 7 (4). insbes. (5): Es wäre weit praxifc1-
gerechter, die .starren Einteilungen samt der Bezeichnung 
"Studienzweige" und den numerischen Regulierungen 
wegzulassen und stattdessen die Studienkommissionen zu 
beauftragen. geeignete Studienpl~ne mit ausreichendpn 
Wahlm6glichkeiten zu erarbeiten. Das hätte den Vorteil. 
daß bewährte Modelle (z.B. "Projekti'lrheiten"). die sich 
weder als Pflicht- noch als Wahlf~cher katalogisieren 
lassen. weiterbestehen k6nnten. sowie die n~tigen 

Anpassungen (bis hin zur Einrichtung neuer "Zweige") 
schnell und unbürokratisch erfolgen k6nnten. Lediglich 
die (eventuell zahlenmäßige) Festschreibung eines 
Anteils an freien Wahlfächern ist sicherheitshi'llber 
wünschenswert. 
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S 8 (2): Die meisten Diplomarbeiten werden teilweise in 
Instituten und teilweise außerhalh angefertigt, 

8.) Die Mögltchkeit einer interdis~ip1.inären DiploIrl<1.rbeit 
ist sehr zu begrUßen. Ein grober Fehler ist jedoch. daß 
eine analoge Regelung fUr Dissertationen im S 11 (4) 
fehlt. 
DarUberhinaus ist im § 8 (1) und S 11 (3) sinngemäß der 
Begriff einer "interdisziplinären" Diploma:rbeit 
(Dissertation) unterzubringen. In beiden Fälle~ 

(Diplomarbeit und Dissertation) ist explizit dafUr zu 
sorgen. daß interdisziplinäre Arbeiten nicht auf Grund 
von engstirnigen Einwänden von Einzelpersonen abgewUrgt 
werden können. 

9.) § 10 (5): Um Mißverständnissen vnn:uheugen. ware ein 
Verweis auf § 26 AHSTG nützlich. nach dem 

10. ) 

a) der Präses Wünsche des S lud i erenden ~3U bey-tick:; i ch­

tigen hat 
b) der (die) Betreuer jedenfalls Begutachter und damit 

im PrUfungssenat ist (sind). 
Da TeilprUfungsfächer sehr verschiedenes Gewjcht haben 
können. scheint die Regelung "BezUge 
fungsfächern" sehr schmal und in 
Willkür unterworfen. Vorschlag: " .... 
lzommission (statt von dey'en 
werden" . 

zu zwei TeilprU­
der Handhabung der 

von der PrUfungs-
Präses) festgelegt 

§ 11 (1) Das Studium fUr das LAhramt i ~:; t [ d chI ich 

grundverschi eden vom Studi um des Di p 1 omi ngen i eurs. diüIPY 
ü::t die implizite automatische Gleichwertigkeit sd.chl ich 
unangemessen. Wenn man die Ablegung der Lehramtspy-ijfun9 
jedoch als gleichwertige Voraussetzung fUr die Zulassung 
zum Doktorat der Techn.Wissenschaften ansieht - und 
dafUr spricht auch manches muß man auf Grund des 
Gleichheitsprinzips den Begriff der Gleichwertigkeit 
sehr viel weiter fassen, z.B. 
11 das facheinschlägige 

einfach 
Studium 

als Voraussptzung 
an einer öster-
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12. ) 

re i clli sehen Uni vers i tä t 
eines Dipl.Ingenieur 
wertiges Studium an 
(Hochschule)" fordern. 
Kandidaten a.Gr. 

7 

(Hoch~3chlll e) mit dem Ah!'ichluß 
oder M03gistP:'r bZVl. ein gJei.cl1-
einer dl.ls1i'indisr:'hen Universit:Fit 

Es wäre aber unfair. (' i nPlIl 

der Gleichwertigkeitserklärung 
Bedingungen aufzuerlegen (z.B. zuscitzliche LVA etc .. wie 
das heutl'? geschehen kann), wi~hrenrl. ein anderer, der 
zufällig Lehramt studiert hat. automatisch zugelassen 
ist. 

I • 

5 11 (2) ist als realitätsfern ersatzlos zu streichen. 
Zum Nachweis der nötigen Kenntnis~ie der Kandid,"üen rl.ient 
dös Rigorosum. Bei \JA wäre darüberhirFl.us eine I(ollü;ion 

mit den Dienstpflichten zu befUrchten. 

5 20 (2) ist sehr gut, jedoch an StJ'lle V("II "Benlfs-- lind 
Interessenvertretungen 11 sch 1 age i ch V(~'l, "Ahso 1 vent.P:'rJ in 
Bußeruniv. Berufen sowie außeruniversit';3rf'C1 F,3chleute" 

zuzuziehen. Berufsfunktionäre nUtzen hier nichts. 

C) Notwendige Bedingungen: 

Unte·r ~Tewissen Bedingungen wäre es denkbar. daß eine Refonl1 de:-3 

Technikstudiums gemäß den Intentionen der Vorlage fl1nktionieren 
}(önnte. Diese setzen f;rei 1 ich einiges Umdenken voraWJ und wären 
selbstverständlich gesetzlich festzuschreiben. woftir freilich 
das T~eh STG allein nicht genUgt. 
Ansatzpunkt ist die "Entspezialisierung". Tatsächlich W03l"en 
bislang österreichs Ingenieure weltweit wegen ihrer 11niversel­
len Einsetzbarkeit a.Gr. ihrer soliden Grundlagenausbildung 
gefrögt und Umfragen (z.B. durch öH der Tl! Gl"RZ) zeigen, c1r:d~ 

das auch heute noch gilt. Eher noch stärker. Es wäre daher das 
folgende Studienmodell denkbar: 
1. Der vorgesehene Stundenrahmen wird zu jeder Hälfte dem 

ersten und zweiten Stundenabschnitt zugewiesen. 
2. Vom Stundenrahmen des 1.St.Abschnittes sind 80 % 

Grundlagenfäeher wie etwa Mathematik, Geometrie. Physik. 
Chemie, Maschinenzeichnen. EDV, Fremdsprachen (Fachspra-
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ehe! ) . 20 ?6 dienen der Einführung in das H.3upt fach 
des 2.Abschnittes. In den Grundlagenfächern ist durch 
Abstimmung der Lehrinhal te und entsprechend.e übungen 
dafür Sorge zu tragen, da ß die Studenten di p an f3 j ch 
trockenen Grundlagen umgAhend anwenden k6nnen. 2.8.: 
Mathematik: Differentialgleichungen Physik: MRX­

well'sche Gleichungen > angewandt in E-Technik: 
Transformator. 

3. Schon im ersten Studienabschnitt ist besonderer Wert auf 
die Ausbildung des "ingenieurmäßigen" Denkens zu legen: 
Das bedeutet. daß z.B. bei übungen (Praktika) mindestens 
teilweise kein Lösungsweg vorgegeben wird. sondern im 
Gegenteil ein wesentlicher Teil der Arbeit darin 
besteht, herauszufinden, wie das Problem gelöst ,,,,erden 
könnte und nur ein kleinerer TOll in der' .:lJ<tuellen 
Lösung (Messung, etc.). Ansätze hiezu existieren ja 
bereit.s, wenn auch meist im 2.Studienabschnitt ("Pro­
jektarbeiten" etc.). Die Einrichtung von LV über 
"Problemlösung" wäre zu prüfen. 

4. Alternativ oder ergänzend wäre eine EignungsprUfung 
i nnerha 1 b des ersten Studi enj ahres anzuset zen, cl) e nicht 
irgendwelches Wissen überprUft, sondern die Fähigkeit zu 
logischem Denken und geometrischem Anschauungsvermögen. 

5. Für den zweiten Studienabschnitt (ohne Diplomarbeit) 
bleibt somit nur ein knapper Stundenrahmen. der aber" bei 
guter Grundlagenausbildung genügen sollte, den Studenten 
die Basis, sowie einiges Spezialwissen ihres Faches zu 
vermitteln. Voraussetzung ist allerdings eine eher 
rIo'strikt i ve Handhabung von Zugcmgsbeschrci nkungen j m 
2.Studienabschnitt und die tats~chliche Ablegung der 
1.Diplomprüfung bis spätestens Ende des 2.Semesters des 
2.Studienabschnittes. 

6. In diesem Modell ist durch die starke Konzentration auf 
Grundlagen eine Beschränkung der Wahlfachstundenzahlen 
wie auch der Studienzweige sinnlos. Im Sinne des in B 7) 
zu S 7 Gesagtem sollte besser überhaupt auf die allzu 
starren Einteilungen verzichtet werden zugunsten 
moderner dynamischer Studienpläne. Damit könnten auch 
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eventuell ,jfters gewünscht!:.' individl.l~:·lIG Wi1hlfdchQrup[)f~n 

schnell und. unbüroJ{ratisch dUrch dj!:.' =w3Uindigf> 
Studienkomwission in einem nf'uen Stlld;enplan r;!("l!1r:i(1 dern 

erYlünschten Anforderungsprofil umgelegt Herdpn. 

7. Selbstverst~ndlich darf die Vermittlung von Sp0zialwis­
sen nicht einfach der firmeninternen Aus- und Weiterbil­
dung bzw. privaten Gesellschaften und Inteypssen­
vertretungen überlassen werden. im Gegentejl ist die 
Fortbildung der Absolventen a.ls gesetzlicher Äuftrdg cl!:.'r 
Universi täten endl ich in die Real i tät umZllsetzen. hn 

Rahmen dieser Fortbi ldung könnte das i:ln den Univp.r­
sitäten vorhandene Spezialwissen gezielt an Interessen­
ten weitergegeben werden. 

8. Es ist dafür Sorge zu tragen, daß diese Fortbildung 
La tsächl i eh von den akt i ven Forschern ge trag"n HÜ d und 
nicht In Lehrbuch-Vorlesungen durch irgendwelche 
Etabl ierte degeneriert. Für di," Betei 1 ifJlJ·n ~~ind 

entsprechende Anreize bzw. Ahgeltungen' fin.=tnziellf>r 
und/oder dienstrechtlicher Art vorzusehen IZ.8. 

Streichung der dann untragbaren 3-H~rer-Klausel). 
9. Schließlich sind als begleitpnde Ma.ßnahmen in diversFJn 

Gesetzen zwingenq vorzusehen: 
a) Personelle Ver~nderungen (Aufstockungl. sodaß ein0 

individuelle Betreuung von Studenten möglich Hird 
CKleingruppenunterricht) . 

b) Eva 1 u i erung von LV, mi t gee i crneten I<:onseguen~:en. 
fijr alle Universjt~tslehley. 

c) Teilnahme an Didaktikfortbildung fUr alle Univer­
sitätslehrer. 

d) Bezahlte Auslandsaufenthalte. 
jüngere Universitätslehrer. 

Mit diesem Modell einer kontinuierlichen Fort- und Weiterbil­
dung der Absolventen einer Techn.Universität (auch an einer 
anderen als der Stamm-TU) könnte der angestrebte Stundenrahmen 
akzeptiert Herden. die Beschränkungen der Wahlfachstunden und 
Studienzweige sind weiterhin sinnlos. 
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